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Fördermöglichkeiten der Arbeitplus in Bielefeld im Rahmen der Existenzgründung

Einstiegsgeld nach § 16b SGBII

Förderdauer: Sechs Monate, eine Verlängerung bis zu zwölf Monaten ist möglich

Förderhöhe: 180,- Euro für den Gründer, weitere 35,- Euro für jede weitere Person der Bedarfsgemeinschaft, Gewinne aus der Selbständigkeit werden auf das Arbeitslosengeld II angerechnet.

Bei dem Personenkreis der Schwerbehinderten, Alleinerziehenden, Haftentlassenen, der über 55-jährigen oder bei einer mindestens zweijährigen Arbeitslosigkeit, beträgt die Förderhöhe 250,- für den Gründer.

Maximale Förderhöhe: 359,- Euro
Zuschüsse und Darlehen nach § 16c SGBII

Förderdauer: Einmalig

Förderhöhe: Zuschüsse bis zu 1.500,- Euro oder ab 1.501,- Euro  Darlehn bis zu 3.500,- Euro (Umwandlung in einen Zuschuss möglich)

Fördergegenstand: Sachmittel

Es sind mindestens folgende Unterlagen zur Prüfung für beide Fördermöglichkeiten einzureichen:

-  Aussagefähige Beschreibung des Existenzgründungsvorhabens (Geschäftsidee,

   Produkt/Dienstleistung, Markt und Wettbewerb, Marketing)
-  Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan (Eigenkapitalanteil, Bedarf an Fremdkapital,

   Sicherheiten für Kredite, Inanspruchnahme von Förderprogrammen) 

-  Umsatz- und Rentabilitätsvorschau (erwarteter Umsatz, Kosten, Gewinn der 

   nächsten 3 Jahre) 

-  Liquiditätsplan (Einschätzung der monatlichen Einzahlungen auf 3 Jahre, 

   monatliche Kosten, Investitionskosten, monatlicher Kapitaldienst in Form von 
   Zinsen und Tilgung, Liquiditätsreserven) 

-  Falls zutreffend: Begründung der letzten Geschäftsaufgabe 

Es sind noch einige Fördervoraussetzungen und Förderausschlüsse zu beachten, diese werden mit Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch erörtert. 

Wünschen Sie weitere Informationen zu den Fördervoraussetzungen, dann wenden Sie sich bitte an 

Herrn Becker Tel.: 587-5627 oder Herrn Karsten Tel.: 587-5626
